
Was bleibt sind gute Erinnerungen 
Zurich Begräbniskostenvorsorge 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Alles ist geregelt – nach Ihren Wünschen 

Ein Begräbnis kann teuer werden. Selbst 
wenn dafür ein Sparbuch oder Sonstiges 
angelegt wurde, ist das Geld für die 
Angehörigen erst nach der Verlassen-
schaftsabwicklung verfügbar. Dies kann 
durchaus mehrere Monate dauern. 

Steht kein Vermögen aus dem Nachlass 
zur Verfügung, werden die Angehörigen 
zur Begleichung der Begräbniskosten 
herangezogen. Gut, wenn hier die 
Zurich Begräbniskostenvorsorge ein-
springt. 

Die Zurich Begräbniskostenvorsorge 
kann im Alter von 30 bis 70 Jahren, 
diskret und einfach – ohne Gesund-
heitsprüfung – abgeschlossen werden. 
Die Versicherungssumme zur Abdeck-
ung der Begräbniskosten ist frei wähl-
bar. 

Weiters genießen Sie lebenslangen Ver-
sicherungsschutz und bestimmen die Art 
und Dauer der Prämienzahlung selbst. 

Aufbauzeit bei laufender 
Prämienzahlung: 
Bei Tod durch Krankheit in den ersten 
3 Jahren, erfolgt die Rückgewähr 
der einbezahlten Prämien, abzüglich 
Versicherungssteuer. 

Bei Tod durch Unfall genießen sie bei 
Abschluss ab dem ersten Tag den vollen 
Versicherungsschutz. 

Durch ein namentliches Bezugsrecht 
fällt die Auszahlung nicht in die 
Verlassenschaft und die vereinbarte 
Versicherungssumme wird – unabhängig 
von den tatsächlichen Begräbnis-
kosten – rasch zur Verfügung stellt. 

Die Vorteile der Zurich Begräbniskostenvorsorge 

• Sofortige Leistung bei Unfalltod 

• Nur 3 Jahre Aufbauzeit bei Tod durch Krankheit 

• Auszahlung fällt nicht in die Verlassenschaft 

• Prämienzahlung: laufend oder einmalig 

• Ohne Gesundheitsprüfung 



 
 

 

 

 

 
 

 

Ein gutes Gefühl, vorgesorgt zu haben 

Mit der Begräbniskostenvorsorge 
können Sie im Falle Ihres Ablebens 
Ihre Hinterbliebenen schützen und 
fnanziell entlasten. Zusätzlich kann die 
Bestattung nach Ihren Wünschen und 
Vorstellungen vorausschauend sicher- 
gestellt werden. 

Sollte es anders als geplant kommen 
und Sie benötigen dringend Geld, so 
haben Sie die Möglichkeit einen 
Teilrückkauf durchzuführen. 

Beispielkosten* für ein Begräbnis 

Erdbes

von 

tattung 
Sarg 

bis 

Feuerbes

von 

tattung 
Urne 

bis 

Überführung (innerhalb eines Bundeslandes) 100 500 100 500 

Bestattungskosten (Ankleiden, Aufbewahrung, 
Einsargen, Trauerfeier, Sargträger, Verwaltungskosten) 

500 1.000 - -

Sarg / Urne 600 5.000 100 1.000 

Gebühren: Totenbeschau, Totenschein, Sterbeurkunde, 
Beisetzungsgebühren, Nutzung, Trauerhalle 

500 700 500 700 

Krematorium - - 200 600 

Parte, Todesanzeige, Danksagungsanzeige 200 800 200 800 

Kränze, Blumenschmuck, Grabschmuck 200 500 200 500 

Kirche, Nachrufsprecher, musikalische Begleitung 200 500 200 500 

Bereitstellungsgebühr, Erdsarg-Grab bzw. Urnengrab 400 500 100 200 

Grab- bzw. Urnenplatz-Miete 10 Jahre 200 800 200 600 

Pfege der Ruhestätte (Blumen, Kerzen, Bewässerung ...) 100 500 100 200 

Grabstein, Urnenstein, Steinmetz 1.000 4.000 500 2.000 

Leichenschmaus (20 Pers.) 500 1.000 600 1.200 

Summe 4.500 15.800 3.000 8.800 

* Angegebene Beträge in Euro. Die Beträge sind Richtwerte und geben eine Orientierung. Je nach Gestaltung der Feierlichkeiten 
bzw. je nach Wunsch der verstorbenen Person können sich große Abweichungen bei den tatsächlichen Kosten ergeben. 

Preisangaben wurden u.a. auf folgenden Webseiten recherchiert: www.bestattungwien.at, www.bestattervergleich.at, 
www.todesfall-checkliste.de, www.bestattungen-oesterreich.at; Stand Juli 2017 

http:www.bestattungen-oesterreich.at
http:www.todesfall-checkliste.de
http:www.bestattervergleich.at
http:www.bestattungwien.at


 

  
  

Wir sind für Sie da! 

Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft www.zurich.at 

Die abgebildeten Zeichen sind Markenzeichen der 
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG und als 
solche weltweit eingetragen. 

Dieses Dokument dient nur zu MARKETING- UND INFORMATIONSZWECKEN. Daten und 
Informationen sind sorgfältig erstellt (Erstellungsdatum siehe Fußzeile). Haftung oder 
Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht übernommen. Angaben stellen 
keine Beratung dar. Rechtlich verbindlich sind die gültigen Versicherungsbedingungen, 
mit Ihnen getroffene schriftliche Vereinbarungen und Produktinformationsblätter. 
Zu diesem Produkt gibt es ein Informationsblatt, das wichtige und standardisierte 
Informationen über das Produkt bereitstellt. Dieses fnden Sie in der jeweils aktuellen 
Fassung online unter www.zurich.at/informationsblaetter 
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www.zurich.at/informationsblaetter
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